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RS OGH 1982/12/15 6Ob679/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1982

Norm

ABGB §233 A

Rechtssatz

Die Zustimmung zur Verwaltung von Liegenschaftsanteilen war eine Maßnahme, welche nicht zu dem ordentlichen

Wirtschaftsbetrieb gehörte und welche von größerer Wichtigkeit war.
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